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8. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen uns sonstigen Einrichtungen der Stadt Neustadt a. Rbge. 
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- 
   

    

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die 8. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen der 
Stadt Neustadt a. Rbge. gem. Anlage 1. 
 
 
Anlass und Ziele   
 
Mit der 5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtungen, vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. am 01.06.2023 beschlossen, wurde 
ein Punktesystem zur Platzvergabe eingeführt. Darüber hinaus hat der Rat beschlossen, dass die 
Verwaltung nach erfolgter Platzvergabe für das Kita-Jahr 2024/2025 eine Evaluation des Punkte-
vergabesystems durchführt. Die Evaluation wurde in drei Gesprächsrunden am 17.04.2024, 
15.05.2024 und 12.06.2024 durchgeführt. Da das Punktesystem Bestandteil der Satzung ist, ist 
bei Veränderungen desselben eine Satzungsänderung zu beschließen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 2024 

Produkt/Investitionsnummer:  
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 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlungen   EUR   EUR 

Aufwand/Auszahlung   EUR   EUR 

Saldo   EUR   EUR 

 
 
 
 
Begründung 
 
Das Punktevergabesystem wurde in drei Gesprächsrunden evaluiert. Beteiligte des Verfahrens 
waren neben des Fachdienstes der Stadtverwaltung alle Kita-Leitungen sowie Trägervertretun-
gen.  
 
Zum Auftakt der diesjährigen Platzvergabe, d.h. bereits vor den Abstimmungsgesprächen wurden 
alle Kita-Leitungen durch die Stadtverwaltung gebeten, Anmerkungen, Hinweise und Bedarfe 
zum Verfahren zu sammeln und anschließend mitzuteilen. Diese Meldungen wurden durch die 
Verwaltung geclustert und vorbereitet. Daraus folgte eine Aufteilung in drei Themenbereiche,  
 
allgemeine Fragen und Hinweise zur Platzvergabe,   
technische Rahmenbedingungen  
sowie das Punktesystem. 
 
Die allgemeinen Fragen und Hinweise des ersten Themenbereiches konnten bereits teilweise im 
Vorfeld zum ersten Abstimmungsgespräch, z. B. durch Anpassung von Vordrucken, umgesetzt 
bzw. im Rahmen des Treffens am 17.04.2024 erläutert werden. Bezüglich der technischen Rah-
menbedingungen erfolgte durch die Verwaltung ein Workshop-Angebot an alle Kita-Leitungen mit 
dem Ziel, das Elternportal Nordholz gemeinsam weiterzuentwickeln. Dieser Workshop wurde im 
Mai 2024 mit Kita-Leitungen aus städtischen Einrichtungen und Leitungen von Kitas in freier Trä-
gerschaft durchgeführt und erste Ergebnisse bei dem Abstimmungsgespräch am 12.06.2024 vor-
gestellt.    
 
Im Rahmen des Hauptthemas, Evaluation des Punktesystems, bestand für alle Beteiligten die 
Möglichkeit, zu den benannten Diskussionspunkten Meinungen und Änderungsvorschläge einzu-
bringen sowie zu erläutern. Ggf. wurden gemeinsam Änderungen erarbeitet. Zum Abschluss er-
folgte eine Abstimmung zu jedem Einzelpunkt.  
 
Folgende Änderungen am Punktesystem wurden mehrheitlich zur Änderung abgestimmt: 
 

 Der für alle Einrichtungen verbindliche Stichtag zur Altersberechnung der Kinder wird vom 
01.08 auf den 31.12. festgelegt.  

 

 Das Punktesystem für Hortkinder bewertet zzt. das Alter der Kinder. Zukünftig soll anstelle 
des Alters die Klassenstufe maßgeblich sein. Da laut Satzung vorrangig Kinder der Klassen-
stufen 1 bis 3 aufgenommen werden, findet dies damit auch im Bepunktungssystem entspre-
chend Berücksichtigung.  

 

 Für den Hort werden unter „Bedarf Eltern“ weitere Arbeitszeiten aufgenommen (bis 
13:00 Uhr und bis 17:00 Uhr), um eine genauere Differenzierung zu ermöglichen. 

 

 Das Bepunktungssystem des Hortes bezüglich der Arbeitszeiten wird auch auf Krippe und 
Kindergarten übertragen. Im Hort wird bewertet, wann der erste Sorgeberechtigte zu Hause 
ist, um eine Betreuung zu gewährleisten. In Krippe und Kindergarten wird zzt. der Umfang 
der Arbeitszeit bewertet, ungeachtet dessen, wann die Arbeitszeit abzuleisten ist. Das Hort-



 

2024/117  Seite 3 von 3 

 

system wird als gerechter empfunden. 
 

 Die Punkte für „Geschwisterkind in Kindertagesstätte“ werden zukünftig dann vergeben, 
wenn sich bereits ein Geschwisterkind in der eigenen Einrichtung befindet, um diesen den 
Zugang zu erleichtern. Eine einrichtungsübergreifende Bepunktung von Geschwisterkindern 
ist aus Datenschutzgründen nicht möglich.  

 

 Insgesamt ist die Platzvergabe sehr gut verlaufen. Dennoch ergaben sich Einzelfälle, die 
über das Punktesystem nicht abbildbar sind, der Besuch einer Kindertagesstätte aufgrund 
familiärer Besonderheiten aber dringend angeraten ist. Aus diesem Grunde wird außerhalb 
des Punktesystems eine Härtefallregelung eingeführt. In besonderen Einzelfällen kann die 
Kita-Leitung in Abstimmung mit der Verwaltung eine Härtefallregelung treffen. Diese muss 
gut begründet sein und schriftlich dokumentiert werden.  

 
Alle abgestimmten Veränderungen wurden in die Bepunktungsbögen eingearbeitet (siehe Anla-
ge 2 Gegenüberstellung).  
 
Zudem galt erstmalig für das Vergabeverfahren von Kita-Plätzen ein verlängerter Anmeldezeit-
raum von drei Monaten (November bis Januar). Dies führte zu einem deutlich entzerrten Verfah-
ren. Es gab viele positive Rückmeldungen sowohl von den Kita-Leitungen als auch von Eltern. 
Auch zum Punktesystem selbst gab es positives Feedback, weil dies als gerechter und transpa-
renter empfunden wurde. Insgesamt wurden ca. 1.200 Kita-Plätze vergeben.  
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Wir sorgen für ein lebendiges Neustadt für Familien und fördern Bildung für alle. Hierzu gehört die 
Bereitstellung von Einrichtungen und Angeboten zur Bildung und Betreuung von Kindern ange-
messener Qualität und Quantität. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt  
 
Keine 
 
 
So geht es weiter 
 
Mit Beschluss der 8. Änderungssatzung wird diese zum 01.11.2024 wirksam und findet auf das 
Anmeldeverfahren zum Kita-Jahr 2025/2026 Anwendung.  
 
 
 
 
Sachgebiet 512 - Kindertagesbetreuung Verwaltung - 
 
 
Anlage 1 öff - 8. Änderungssatzung 
Anlage 2 öff - Punktesystem zur Platzvergabe Krippe-Kiga-Hort.pdf 
Anlage 3 öff - Gegenüberstellung alte und neue Bepunktungsbögen 


